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Artikel 6 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
(1)Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist: 
a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für 

einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben; 
b) …
Artikel 8 
Bedingungen für die Einwilligung eines Kindes in Bezug auf Dienste der Informationsgesellschaft 
(1)Gilt Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a bei einem Angebot von Diensten der Informationsgesellschaft, das einem Kind direkt 
gemacht wird, so ist die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kindes rechtmäßig, wenn das Kind das 
sechzehnte Lebensjahr vollendet hat. Hat das Kind noch nicht das sechzehnte Lebensjahr vollendet, so ist diese 
Verarbeitung nur rechtmäßig, sofern und soweit diese Einwilligung durch den Träger der elterlichen Verantwortung für 
das Kind oder mit dessen Zustimmung erteilt wird.
Die Mitgliedstaaten können durch Rechtsvorschriften zu diesen Zwecken eine niedrigere Altersgrenze vorsehen, die jedoch 
nicht unter dem vollendeten dreizehnten Lebensjahr liegen darf. 4.5.2016 L 119/37 Amtsblatt der Europäischen Union DE 
(2) Der Verantwortliche unternimmt unter Berücksichtigung der verfügbaren Technik angemessene Anstrengungen, um 
sich in solchen Fällen zu vergewissern, dass die Einwilligung durch den Träger der elterlichen Verantwortung für das Kind 
oder mit dessen Zustimmung erteilt wurde. 
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Status 
• Das deutsche Anpassungsgesetz nutzt die Möglichkeiten einer niedrigeren Altersgrenze nicht
• Eine Änderung ist im aktuellen Gesetzgebungsverfahren nicht mehr wahrscheinlich
• Ab dem 25. Mai 2018 gilt damit die Altersgrenze von 16 Jahren verbindlich
• Technische Maßnahmen müssen diskutiert und mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt werden
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